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verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

jeden Montag 14:00 - 15:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945-  510
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

CDU

jeden Dienstag 10 - 13 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945 - 520
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

SPD

jeden Montag 17:30 - 18:30
Uhr (außer während der Fe-
rien) und nach Vereinbarung

Büro:Rathaus, Raum 801
Telefon� 0 22 22 / 994 - 450
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion 
@fdp-bornheim.de
Internet:www.fdp-born-
heim.de

FDP

nach Vereinbarung

Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon� 02227 / 9099377
Fax: 02227 / 909427
E-Mail: h.g.feldenkirchen
@t-online.de
Heinz Müller
Telefon� 02227 / 912070
Fax: 02227 / 912072
E-Mail: jenneberg01
@netcologne.de

UWG/Forum

nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945 - 540
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene
@rat.stadt-bornheim.de
Internet:www.gruene-born-
heim.de

Bündnis 90 /
Die Grünen

Fraktionen

Bürgermeister

Alle Fraktionen bieten
re gel mä ßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde 
jeden 1. und 3. Donnerstag
im Monat
16:30 - 18:00 Uhr Erwachsene,
Kinder und Jugendliche 
bereits ab 16:00 Uhr 
Telefon�
0 22 22 / 945 - 101

Störungshotline:
Telefon� 0180 / 2 11 22 44
oder auf der Internetseite der
Stadt Bornheim:
„Störungsmeldung Straßenbe-
leuchtung“

Bornheimer 
Jugendtreff (BJT)

Stadtverwaltung Bornheim

Defekte
Straßenbeleuchtung

Energieberatung

Volkshochschule Bornheim/Alfter

Alter Weiher 2, 53332 Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: vhs@stadt-bornheim.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

Öffentliche Stadtbücherei

Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 22 / 938565, Fax: 022 22 / 938567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet: www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Freitag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 19:00 Uhr

Königstraße 31
53332 Bornheim
AnsprechpartnerIn: 
Brigitte Bitter und 
Frank Unkelbach 
Telefon� 0 22 22 / 2500
E-Mail:
bornheimerjugendtreff@gmx.de
Internet: 
www.bornheimerjugendtreff.de

Postanschrift: Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 22 / 945 - 0,   Fax  0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet: www.bornheim.de
Fachbereich Jugend und Schule: Brunnenalle 31, 

Telefon �0 22 22 / 9437 - 0
Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltepunkt Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag- Mittwoch  07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag: 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag: 07:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbreich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag 08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffentliche Verkehrsmittel
Stadtbahnlinie 18: Haltepunkt Waldorf
Buslinie 818: Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag     08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag            08:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Stadtbetrieb  für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag - Mittwoch 07:30 -15:00 Uhr
Donnerstag          10:00 - 18:00 Uhr
Freitag                 07:30 - 12:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat

09:00 - 13:00 Uhr 

Wirtschaftsförderung

Für einen neuen Gewerbestandort oder Gewerbegrundstückskauf:
Herr Strauss, Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesell-
schaft mbH Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-223, 
E-Mail: strauss@wfg-bornheim.de

Für Fragen zu Betriebserweiterungen, Betriebsumsiedlungen,
zur Standortsuche und für allgemeine Informationen zum Wirt-
schaftsstandort Bornheim:
Herr Römer, Wirtschaftsförderung der Stadt Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-339, 
E-Mail: sebastian.roemer@stadt-bornheim.de 

StadtBetriebBornheim AÖR

SPRECH-
STUNDEN

HallenFreizeitBad Bornheim

Rilkestraße 3, 53332 Bornheim, � 02222 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag 06:30 - 08:00Uhr, Frühschwimmen 

14:30 - 21:30 Uhr, Familienbad
Samstag, Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr, Familienbad 

Sauna im Hallenfreizeitbad
Öffnungszeiten Sauna
Montag - Mittwoch, Freitag      10:00 - 22:30 Uhr, gemischte Sauna
Donnerstag 10:00 - 22:30 Uhr, Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr, gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage    08:00 - 19:00 Uhr, gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)

08:00 - 01:00 Uhr, gemischte Sauna

Im Rathaus Bornheim durch die
Verbraucherzentrale NRW am
8.6.2011 und am 13. 7.2011 
jeweils 14 - 18 Uhr.
Kostenbeitrag: 5 Euro
Anmeldung bei Frau Burchert
Telefon � 0 22 22 / 945 - 307

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bebauungsplan Bornheim Nr. 220 C 

(Ortsteil Hersel) / 2. Änderung 

und 1. Erweiterung / Aufhebung des 

Einleitungsbeschlusses

B e k a n n t m a c h u n g
Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am
26.05.2011 beschlossen, den Beschluss zur Einleitung des
Verfahrens zur 2. Änderung und 1. Erweiterung des Bebau-
ungsplanes Bornheim Nr. 220 C (Ortsteil Hersel) vom
25.02.2011 gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414)
in der derzeit geltenden Fassung aufzuheben.

Der Bereich der 2. Änderung und 1. Erweiterung wurde be-
grenzt durch die Rheinstraße, die Oderstraße/Ruhrstraße
und die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen.

Auf die beiliegende Übersichtsskizze, die den Änderungs-
und Erweiterungsbereich grob darstellt, wird hingewiesen.

Bornheim, den 27.05.2011

S t a d t  B o r n h e i m

gez Wolfgang Henseler,  Bürgermeister

Bebauungsplan Bornheim Nr. 220 C 
(Ortsteil Hersel) / 2. Änderung und 

1. Erweiterung; Aufstellungsbeschluss, Unterrichtung der Öffentlichkeit,

B e k a n n t m a c h u n g

Aufgrund § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 a des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit geltenden Fas-
sung hat der Rat der Stadt Bornheim am 26.05.2011 die Ein-
leitung des Verfahrens zur 2. Änderung und 1. Erweiterung
des Bebauungsplanes Bornheim Nr. 220 C (Ortsteil Hersel)
beschlossen.

Die Bebauungsplanänderung – und Erweiterung wird im be-
schleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

Der Bereich der 2. Änderung und 1. Erweiterung wird be-
grenzt durch die Rheinstraße, die Oderstraße/Ruhrstraße
und die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen.

In gleicher Sitzung hat der Rat der Stadt Bornheim beschlos-
sen, auf die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-
teiligung zu verzichten.
Des Weiteren hat der Rat beschlossen, bei der Bekanntma-
chung der Einleitung darauf hinzuweisen, dass sich die Öf-
fentlichkeit innerhalb einer Frist von 4 Wochen über die all-
gemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswir-
kungen der Planung unterrichten und äußern kann.

Die Öffentlichkeit kann sich in der Zeit vom 16.06.2011 bis
13.07.2011 einschließlich über die allgemeinen Ziele und
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung
zur 2. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplanes
Bornheim Nr. 220 C (Ortsteil Hersel) bei der Stadtverwaltung
Bornheim, Fachbereich 7, -Stadtplanung und Grundstücks-
neuordnung-, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, während
der Besuchszeiten für Offenlagen:

Montag bis Freitag 8.00 - 12.30 Uhr,
Montag bis Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr und
Donnerstag 14.00 - 17.30 Uhr

informieren und sich dazu äußern.

Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet unter
www.bornheim.de eingesehen werden. 

Auf die beiliegende Übersichtsskizze, die den Änderungs-
und Erweiterungsbereich grob darstellt, wird hingewiesen.

Bornheim, den 27.05.2011

S t a d t  B o r n h e i m
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Eine literarische Reise 
durch die Türkei

Neuer Veranstaltungskalender 
in Vorbereitung

Die VHS Bornheim/Alfter lädt
Sie herzlich ein zu einer Türkei-
reise der besonderen Art.
Mit dem Finger auf der Land-
karte, unterstützt von Dias, be-
geben wir uns an diesem Abend
auf die Reise zu verschiedenen
Städten und Regionen der Tür-
kei. Dabei begegnen wir Auto-
ren und Auto-
rinnen, die,
durch ihre je-
weilige Her-
kunft ge-
prägt, in ih-
ren Texten
ihre Heimat

und die dort lebenden Men-
schen thematisieren. 
Im Anschluss erwartet Sie
übrigens ein kleiner Imbiss mit
typisch türkischen Köstlichkei-
ten.
Termin: Donnerstag,
30.06.2011, 19:30- 21:45 Uhr
Bornheim, Stadtbücherei, Ser-

vatiusweg 19-23
Referentin: Irma
Drerup
Gebühr: 9,00
EUR

An-/Abmeldung
bis 22.06.

Der halbjährliche Veranstal-
tungskalender, der Anfang Juli in
dem Schaufenster-Magazin
„Bornheim Mittendrin“ veröf-
fentlicht wird, befindet sich in
Vorbereitung. Rückgrad der Pu-
blikation werden wieder Veran-
staltungstermine im Stadtgebiet
von Bornheim sein – und dies
von Juli bis inklusive Dezember
2011. „Bornheim Mittendrin“
wird zudem wieder eine Reihe
interessanter Artikel zu diversen
örtlichen Themen enthalten.
Ortsausschüsse, Dorf- und Ver-
einsgemeinschaften, aber auch
Vereine, Kirchengemeinden, Or-

ganisationen und Nachbar-
schaftsgemeinschaften sind wie-
der aufgerufen, Angaben zu Ver-
anstaltungsterminen zur Verfü-
gung zu stellen. Diese können
auch in den städtischen Internet-
auftritt www.bornheim.de unter
„Veranstaltung eintragen“ ein-
gegeben werden. Dann ist si-
chergestellt, dass der jeweilige
Termin sowohl in elektronischer
Form als auch in dem gedruk-
kten Werk eine Veröffentlichung
erfährt.
Informationen gibt es im Rat-
haus bei Frau Schumacher, Tele-
fon: 02222 / 945-212.
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verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

S a t z u n g

der Stadt Bornheim vom 30.05.2011 über die Anordnung einer Veränderungssperre
in der Ortschaft Merten (Bebauungsplan Me 15.1)

Aufgrund der §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414)) in der derzeit geltenden
Fassung und der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung
(GO) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW S. 666/SGV.NRW.2023), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 21. Dezember 2010 (GV. NRW S.688) hat
der Rat der Stadt Bornheim in seiner Sitzung am
26.05.2011 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Für das im § 2 bezeichnete Gebiet in der Ortschaft
Merten hat der Rat der Stadt Bornheim am
30.09.2010 die Aufstellung des Bebauungsplanes Me
15.1 beschlossen.
Zur Sicherung dieser Planung wird für den künftigen
Planbereich eine Veränderungssperre beschlossen.

§ 2

Der von der Veränderungssperre betroffene Planbe-
reich ist wie folgt begrenzt:
Bereich an der Kreuzstraße zwischen Bonn-Brühler-
Straße und Mozartstraße.
Auf die beiliegende Karte, die Bestandteil dieser Sat-
zung ist, wird verwiesen.

§ 3

1. Im Gebiet der Veränderungssperre dürfen

a) Vorhaben im Sinne des § 29 Bau-
gesetzbuch nicht durchgeführt 
oder bauliche Anlagen nicht besei-
tigt werden,

b) erhebliche oder wesentlich wert-
steigernde Veränderungen von 
Grundstücken und baulichen Anla-
gen, deren Veränderungen nicht 
genehmigungs-, zustimmungs- 
oder anzeigepflichtig sind, nicht 

vorgenommen werden.

2. Von der Veränderungssperre kann die Bau-
genehmigungsbehörde eine Ausnahme zu-
lassen, wenn überwiegende öffentliche Be-
lange nicht entgegenstehen.

3. Von der Veränderungssperre werden nicht 
berührt:

a) Vorhaben, die vor dem Inkrafttre-
ten der Veränderungssperre bau-
rechtlich genehmigt worden sind,

b) Vorhaben, von denen die Gemein-
de nach Maßgabe des Bauord-
nungsrechts Kenntnis erlangt hat 
und mit deren Ausführung vor dem
Inkrafttreten der Veränderungs-
sperre hätte begonnen werden dür-
fen

c)   Unterhaltungsarbeiten und die 
Fortführung einer bisher ausgeüb-
ten Nutzung.

§ 4

1. Die Veränderungssperre tritt mit dem Tage 
der Bekanntmachung in Kraft.

2. Sie tritt mit der Bekanntmachung des be-
schlossenen Bebauungsplanes - spätestens 
nach Ablauf von zwei Jahren - außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Hinweise:

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3

BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschä-
digungsansprüche für eingetretene Vermögensnach-
teile durch die Veränderungssperre nach § 18 Abs. 1
BauGB und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlö-
schen der Entschädigungsansprüche bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung NW kann gegen diese Sat-
zung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
den Flächennutzungsplan nach Ablauf eines Jahres
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Be-
stimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge
macht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet      oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.

Gemäß § 215 BauGB werden unbeachtlich
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 
214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes 
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be
achtliche Mängel des Abwägungs
vorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-

machung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schrift-
lich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

Bornheim, den 30.05.2011
S t a d t B o r n h e i m

gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG


